
 
 
 
 
 

 

 
Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris BURES 9. September 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ BMEIA-AT.90.13.03/0094-VI.2/2014 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Johannes Hübner, Kolleginnen und Kollegen haben 
am 9. Juli 2014 unter der Zl. 1991/J-NR/2014 an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Reform des Wohnkostenzuschusses“ gerichtet. 
 
Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 und 2: 
 
Gemäß § 4 (2) der Auslandsverwendungsverordnung (AVV) sind den in das Ausland 
versetzten Bediensteten die Kaltmiete einer Wohnung sowie die verbrauchsunabhängigen 
Kosten und öffentlichen Abgaben zu ersetzen.  
 
In einer Anlage zur AVV ist ein Verfahren zur Feststellung der Angemessenheit einer 
Wohnung und zur Höhe des Wohnkostenzuschusses normiert, das zahlreiche Faktoren wie 
die Funktion der oder des Bediensteten, den Dienstort oder die Anzahl mitwohnender 
Familienmitglieder berücksichtigt und dafür ein Punktesystem vorsieht.  
 
Sollte die von einer oder einem Bediensteten angemietete Wohnung diesem Punktesystem 
nicht entsprechen, weil mehr Punkte als im konkreten Fall vorgesehen verbraucht würden 
oder die Miete zu hoch ist, dann trägt der /die Bedienstete als Eigenanteil jene Kosten, die 
die „Normmiete“ übersteigen.  
 
 
Zu den Fragen 3 bis 5: 
 
Bis Ende 1999 wurde im Rahmen des Wohnkostenzuschusses pauschal ein Eigenanteil von 
20% der Mietkosten eingehoben. Diese Praxis wurde im Jahr 1999 durch den VwGH als 
rechtswidrig aufgehoben.  
 
Gemeinsam mit dem Generalsinspektorat im BMEIA (Innere Revision) werden laufend 
Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt, die den sparsamen Einsatz der Mittel für den 
Wohnkostenzuschuss gewährleisten und die Transparenz sicherstellen.  
 

Sebastian Kurz 
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